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ie Gemeinde hat sich wie jedes Jahr auf den Winter vorbereitet,
bei normalen winterlichen Verhältnissen die Verkehrssicherheit
zu gewährleisten.
Um einen reibungslosen Winterdienst zu gewährleisten zu kön-
nen, bitten wir ie um Beachtung nachfolgender Punkte:

Parkende Fahrzeuge in engen traßen bereiten dem Winter-n

dienst Probleme. s wird daher gebeten, die Fahrzeuge bei
is und chnee so abzustellen, dass hier keine Behinderung
eintritt
Überhängende Bäume und Äste können die urchfahrt aufn

Wegen und traßen einschränken. eshalb bitten wir ie,
störenden Überwuchs zu beseitigen.

Bitte haben ie achsicht und Verständnis, dass es nicht mög-
lich ist, alle traßen gleichzeitig zu räumen. traßen mit größerer
Verkehrsbedeutung und gefährliche tellen haben hierbei Prio-
rität. ie Gemeinde ist sehr bemüht, so schnell wie möglich alle
öffentlichen traßen zu räumen und zu streuen. 
n diesem Zusammenhang verweisen wir über die Bestimmun-
gen zur äum- und treupicht der Verordnung der Gemeinde
Wenzenbach über die einhaltung und einigung öffentlicher

traßen und die icherung der Gehbahnen im Winter. ufgrund
dieser Verordnung sind die Grundstückseigentümer von bebau-
ten und unbebauten Grundstücken zur äum- und treupicht
verpichtet. 
Geräumt und gestreut werden müssen demnach die Gehbahnen
auf der gesamten änge entlang des Grundstücks. Bei ckgrund-
stücken gilt dies für alle Gehbahnen, die an das Grundstück
angrenzen. ofern kein Gehweg vorhanden ist, ist ein treifen
als Gehbahn entlang der Fahrbahnrandes zu räumen. as äu-
men und treuen hat an Werktagen ab 7 Uhr und an onn- und
gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr bis 20 Uhr zu erfolgen. Falls
es witterungsbedingt erforderlich ist, muss in diesem Zeitraum
mehrmals geräumt und mit geeigneten abstumpfenden toffen
(and, plit) gestreut werden.  Bei besonderer Glättegefahr (Trep-
pen, teigungen, isregen) ist der insatz von Tausalz zulässig.
ie Verordnung ist auf der omepage der Gemeinde Wenzen-
bach unter 
athaus / rtsrecht / atzungen und Verordnungen / einigungs-
und icherungsverordnung (https://www.wenzenbach.de/
media/4049/reinigungs-und-sicherungsverordnung.pdf) veröf-
fentlicht.

Der Winter kehrt zurück

Von einer großen Tageszeitung als eizhammer betitelt, ist das
neue Gebäudeenergiegesetz mehr ein Meilenstein in der Klima-
und nergiepolitik. enn es schafft die Voraussetzung für die
inhaltung der Klimaschutzziele im Gebäudebereich. s führt
zu einem reduzierten Verbrauch von fossiler nergie und macht
eutschland so chritt für chritt unabhängiger. s schützt
igentümer sowie Mieter vor Preissprüngen der fossilen ner-
giemärkte wie zuletzt nach dem ngriff auf die Ukraine.
as wichtigste zuerst: Zusammenhänge sind hier mitunter ver-
kürzt dargestellt. Ferner werden nur Bestandsgebäude betrach-
tet. eubauten unterliegen gesonderten egelungen. urch die
nachhaltige Bauleitplanung der Gemeinde Wenzenbach ist der
eubau in den geplanten eubaugebieten jedoch für alle Bau-
herren längst geregelt. Bei Fragen, melden ie sich gerne bei
mir:
Frederic Fischer
Klimaschutzmanager
Tel.:09407 309-137
Mobil: 0152 03035683
-Mail: Frederic.Fischer@Wenzenbach.de

GEG und Wärmeplanung gehen Hand in Hand

s gibt Zusammenhänge zwischen dem novellierten Gebäude-
energiegesetz (GG), das ie direkt angeht, und der kommunalen
Wärmeplanung, welche die Gemeinde Wenzenbach betrifft. ie
kommunale Wärmeplanung muss für Wenzenbach bis spätes-
tens nde Juni 2028 abgeschlossen sein. ktuell wartet Wen-
zenbach auf die Förderzusage des Bundes. Grob geschätzt gehe

ich heute davon aus, bis nde 2026 für Wenzenbach die Planung
zur Fernwärme vorliegen zu haben. ie Wärmeplanung soll
allen Bürgern Klarheit darüber geben, ob hr aus einen Fern-
wärme- oder Wasserstoffanschluss bekommen kann. ies Wie-
derum hat dann großen inuss auf das GG, also auf hre per-
sönliche eizung. 
ollten ie im Gebiet mit einer Fernwärmeplanung liegen, so
können ie sich entscheiden, sich anzuschließen, oder wie bis-
her, „autark“ zu bleiben. as nschließen bringt jedoch enorme
Vorteile, da sie sich danach nicht mehr um hre Wärmeversor-
gung kümmern müssen. 
ollte in hrem Gebiet keine Wärmeplanung möglich sein, so
bleiben ie weiterhin „autark“ und erfüllen stufenweise höhere
nteile rneuerbarer nergien zur Wärmeerzeugung.

Bis wann muss die Heizung ausgetauscht werden?

Bestehende, funktionierende Öl- oder Gasheizungen im Bestand
können weiter betrieben und auch repariert werden. rst nach
einer „avarie“ also dem Totalausfall müssen sie ausgetauscht
werden. ierbei gelten allerdings großzügige Übergangsfristen. 
Welche Übergangsfristen gelten?
Wenn ie ab Januar 2024 eine neue Verbrennungsheizung ein-
bauen, müssen ie sich von fachkundigem Personal über C2
– und Brennstoffpreise beraten lassen. Berater sind unter ande-
rem nergieberater oder eizungsbauer. 
Bis die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist, bleibt es
jedem aushalt völlig offen, welche eizung eingebaut wird. st
die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und sie »

„Heizhammer“ oder maßvoller Stufenplan –
Das novellierte Gebäudeenergiegesetz
Neues von unserem Klimaschutzmanager Frederic Fischer
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wollen sich an ein Fernwärmenetz anschließen, so können ie
bis zur Fertigstellung des etzes weiterhin mit hrem aktuellen
ystem heizen. ollten ie nicht in den Genuss eines Fernwär-
meanschlusses kommen oder daran kein nteresse haben, so
gelten folgende Übergangsfristen: 
b Januar 2029 sind mindestens 15% an rneuerbaren nergien
() für hre Wärmeerzeugung nötig, ab Januar 2035 30% 
und ab Januar 2040 60% . b 2045 sollen alle eizungen auf
100% rneuerbare nergien umgestellt sein.

Welches Gebiet wird mit Fernwärme beplant?

ktuell ist völlig offen, welche rtsteile in Wenzenbach in den
Genuss eines Fernwärmeanschlusses kommen. Wichtiges Kri-
terium ist die Wärmeabnahmedichte, welche von Bebauungs-
dichte, den Baujahren der äuser und deren anierungsstand
abhängt. Umliegende Flächenverfügbarkeiten und die daraus
resultierende wirtschaftliche Tragfähigkeit muss mit einer kon-
kreten Planung einhergehen  

Was gilt als Erneuerbare Energie?

ls rneuerbare nergien gelten alle biogenen Festbrennstoffe,
wie olz, Pellets oder ackschnitzel. Ferner zählen olarthermie,
also das erhitzen von Wasser durch die onne und trom unge-
achtet ob selbst produziert oder gekauft dazu. emnach werden
Wärmepumpen, sogar tromdirektheizungen als erneuerbar
angesehen. Biogas ist ebenso erneuerbar. uch eine rein fossil
betriebene Gasheizung kann weiter eingebaut werden, wenn
sie „2-ready“ ist, also auf den Betrieb mit 100 Prozent Wasser-

stoff umrüstbar ist. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass
es einen rechtsverbindlichen nvestitions- und Transformations-
plan für den ufbau und nschluss an ein Wasserstoffnetz gibt.
n Wenzenbach hängt das mit der kommunalen Wärmeplanung
zusammen und ist aktuell völlig offen.

Welche Hilfen gibt es vom Staat?

Für den ustausch einer eizung stellt der Bund umfangreiche
Fördermittel bereit. ie sind auf maximal 70 Prozent gedeckelt.
Künftig soll es eine Grundförderung von 30 Prozent für den
Tausch einer alten, fossilen gegen eine neue, klimafreundliche
eizung geben. Wer ein zu versteuerndes Jahreseinkommen
von maximal 40.000 uro hat, bekommt eine zusätzliche För-
derung von 30 %. Wer seine alte eizung ohne Verpichtung
austauscht erhält bis 2028 eine zusätzliche Förderung von vor-
gesehenen 20%. 
Zusätzlich wird es einen rgänzungskredit für eizungstausch
und fzienzmaßnahmen bei der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) geben, um den eizungstausch sowie weitere ner-
giesparmaßnahmen zu unterstützen. onstige energetische
anierungsmaßnahmen werden weiterhin mit 15 Prozent nves-
titionskostenzuschuss gefördert.
Mit wohl bedachten Vorgaben, ausreichenden Übergangsfristen
und starker Förderung weist das neue Gebäudeenergiegesetz
den Weg aus der fossilen ackgasse und schiebt die Moderni-
sierung in den eizungskellern an. o
kann der Gebäudesektor in Zukunft
seinen Beitrag zu Klimaschutz und
nergiesouveränität leisten.

Kurz vor Weihnachten fand ein usug auf den Fürther Weih-
nachtsmarkt mit fast 80 eniorinnen und enioren der
Gemeinde Wenzenbach statt. n Fürth gab es nicht nur den
Weihnachtsmarkt, sondern auch einen Mittelaltermarkt zu
erkunden. s war eine tolle uswahl an ssen und Getränken
geboten und auch nach den letzten Weihnachtsgeschenken
konnte gestöbert werden. as windige und zwischendurch reg-
nerische Wetter konnte die gute timmung nicht trüben. ls
genügend Glühwein am Weihnachtsmarkt getrunken war, stand
noch die nahe gelegene und ebenfalls weihnachtlich
geschmückte nnenstadt mit Geschäften, Cafés und estaurants
zur Verfügung, in denen man dem egen ausweichen konnte.
nsgesamt war es ein schöner letzter eniorenausug für das
Jahr 2023. TT U B B BC 

Seniorenfahrt auf den Fürther Weihnachtsmarkt


